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Sitzungstermin

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation 23.06.2014
Verwaltungsausschuss 30.06.2014
Rat 03.07.2014
Beratungsgegenstand:

Neufassung der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Emden

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Emden beschlieft die in der Anlage beigefiigte Beteiligungsrichtlinie der Stadt

Emden.

2. Die Vertreter der Stadt Emden in der Gesellschafterversammlung der:

Klinikum Emden -Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH,
Zukunft Emden GmbH,
Stadtwerke Emden GmbH,
Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH,
GEWOBA Emden GmbH,
Rettungsdienst DRK / Stadt Emden GbR,
Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden GmbH,

Emder Marketing- und Tourismus GmbH und

Ausbildungs- und Arbeitsférderungsgesellschaft Emden mbH

werden angewiesen Regelungen zu treffen, so dass ab dem 01.10.2014 die Beteili-
gungsrichtlinie der Stadt Emden flr die Gesellschaften verbindlich wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine
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entwurf Beschluss
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Begrindung:

Die Notwendigkeit der Neufassung der Beteiligungsrichtlinie ergibt sich aus § 150 NKomVG.
Dort wird gefordert, dass die Gemeinde ihre kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen
oder Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von der Gemeinde zu erflllen-
den offentlichen Zwecke zu koordinieren und zu tUberwachen hat. Die Gemeinde ist dazu be-
rechtigt, sich jederzeit bei den jeweiligen kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen, Ein-
richtungen und Gesellschaften zu unterrichten.

Weiterhin hat der niedersachsische Landesrechnungshof in seiner Prifmitteilung Gber die
Uberprifung des Beteiligungsmanagement der Stadt Emden vom 14.10.2013 (vgl. Mitteilungs-
vorlage 16/1072 und 16/1072/1) die mangelnde inhaltliche und rechtliche Verbindlichkeit der
Beteiligungsrichtlinie fir die Gesellschaften festgestellt.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Die Neufassung der Beteiligungsrichtlinie beeinflusst den Demografieprozess nicht.

Anlagen:

Richtlinie Beteiligungsmanagement



	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	FLD_voost

